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Gemeinde Stäfa 
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Massgebende - Plan Mst. 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften vom 12. Dezember 2016 
Unterlagen - Bericht nach Art. 47 RPV vom 12. Dezember 2016 

Sachverhalt 
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Stäfa stimmte mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 dem 

öffentlichen Gestaltungsplan «Frohberg» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Meilen vom 18. Januar 2017, die durch das 
Amt für Raumentwicklung eingeholt wurde, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben 
vom 3. Januar 2017 ersucht die Gemeinde Stäfa um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Das Restaurant Frohberg ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Aufgrund der Lage 
der Planung in der Landwirtschaftszone sind die baurechtlichen Möglichkeiten für den Umbau und die 

Sanierung des Restaurantgebäudes eng begrenzt. Um neben der blossen Sanierung 
weitere bauliche Veränderungen vornehmen zu können, sind der:Eintrag im regionalen 
Richtplan Pfannenstil und ein öffentlicher Gestaltungsplan erforderlich. Mit Regierungs-
ratsbeschluss (RRB Nr. 969) vom 21. Oktober 2015 wurde der Eintrag des Restaurants 
Frohberg als «Ausflugsziel» im regionalen Richtplan festgesetzt und damit die Grundlage 
für den öffentlichen Gestaltungsplan geschaffen. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

13. 	Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Der Gestaltungsplan bezweckt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung 

Vorlage eines dauerhaften Restaurationsbetriebes im Erholungsgebiet am regionalen Panorama-
weg. Er ermöglicht eine angemessene bauliche Erneuerung und Erweiterung, sichert 
dazugehörige Aussenwirtschafts-, Spiel- und Parkierungsflächen, bewahrt die Identität 
der charakteristischen Gebäudegruppe Frohberg an landschaftlich exponierter Lage und 
stellt die Einbettung in die Topografie sicher. 
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Wesentliche Festlegun- Der Situationsplan legt die Baubereiche, die unterschiedlichen Aussenbereiche und Frei-
gen und Vorschriften flächen sowie die Erschliessung fest. Das aus einem Konkurrenzverfahren resultierende 

Richtprojekt ist gemäss Art. 2 Abs. 4 der Vorschriften richtungsweisend. In Art. 6 werden 
die sorgfältigen Gestaltungsabsichten der charakteristischen Gebäudegruppe und der 
Aussenraumbereiche konkretisiert. 

Lrgebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 9. März 2016 gestellten Anträ-
gen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der 
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröf-
fentlichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der öffentliche Gestaltungsplan «Frohberg», welchem die Gemeindeversammlung 
Stäfa mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Stäfa wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

III. Mitteilung an 

Gemeinde Stäfa (unter Beilage von drei Dossiers) 
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 
Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 
Ingesa Oberland AG, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach (Katasterbearbeiterorgani-
sation) 

Amt für 
Raumentwicklung 
Für den Auszug: 

VERSENDET AM 15, FEB, 2017 



Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: Der Schreiber: 

  

Kanton Zürich 
Gemeinde Stäfa 

Amt für Raumentwicklung 
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  1. Zweck 
Sicherung von öffentlichen 
Interessen 

 Dem öffentlichen Gestaltungsplan Frohberg liegen folgende 
Ziele zugrunde: 

- Planungsrechtliche Voraussetzungen für einen dauerhaften 
Restaurationsbetrieb im Erholungsgebiet am regionalen Pa-
noramaweg schaffen 

- Angemessene bauliche Erneuerung und Erweiterung ermög-
lichen 

- Zugehörige Aussenwirtschafts-, Spiel- und Parkierungsflä-
chen sichern 

- Identität der charakteristischen Gebäudegruppe Frohberg an 
landschaftlicher exponierter Lage wahren und Einbettung in 
die Topografie sicherstellen 

   
  2. Allgemeines 
Bestandteile  1 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 

und den Bestimmungen. Der erläuternde Bericht ist nicht 
rechtsverbindlich und dient der Information. 

Geltungsbereich  2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist im Situations-
plan festgehalten.  

Ergänzendes Recht  3 Wo der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, sind die 
jeweils gültige Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde 
Stäfa sowie das übergeordnete kantonale und eidgenössi-
sche Recht massgebend. 

Richtprojekt  4 Das Richtprojekt vom 29. Mai 2015 der Peter Moor GmbH, 
Zürich, ist für die Lage und Gestaltung der Bauten sowie der 
Umgebung richtungsweisend. Abweichungen sind vorbehält-
lich der Bestimmungen des Gestaltungsplans sowie des 
übergeordneten Rechts möglich, sofern qualitativ insgesamt 
eine zumindest gleichwertige Lösung erzielt wird. 
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  3. Zahl, Lage und äussere Abmessungen 
der Gebäude 

Baubereiche   1 Innerhalb der Baubereiche A-C ist je ein Hauptgebäude zu-
lässig. Ersatzbauten sind erlaubt.  

Grundmasse  2 Für die einzelnen Baubereiche gelten folgende Grundmasse: 

   Baubereich A B C 
   - Vollgeschosse (max.) 1 1 1 
   - Dachgeschosse (max.) 0 1 1 
   - Anrechenbare Untergeschosse 

(max.) 
1 1 0 

   - Gebäudehöhe (max. m ü. M.) 519.40 519.40 Bestand 
   - Höhenlage First (max. m ü. M.) 524.00 522.70 Bestand 
   
Unterirdische Gebäude  3 Der Kellerausgang, welcher vom Gebäude im Baubereich B 

direkt zum Rebgrundstück Kat.-Nr. 11337 führt, ist beizube-
halten. 

Besondere Gebäude  4 Besondere Gebäude im Sinne von § 273 PBG sind zur Über-
deckung der Velo- und Containerabstellplätze zulässig. 

   
  4. Nutzung 
Gastronomienutzungen  1 Zulässig ist ein Restaurationsbetrieb samt zugehörigen Ver-

sammlungs-, Seminar- und Nebenräumen. 

Wohnnutzungen  2 Wohnnutzungen sind im Dachgeschoss des Baubereiches B 
für Betriebsangehörige und Gäste des Restaurationsbetrie-
bes gestattet. 

Ausnützung  3 Die zulässige Ausnützung ergibt sich aus den definierten 
Baubereichen und Grundmassen. 

   
 
 

 5. Erschliessung und Parkierung 
Zu- und Wegfahrt  1 Die Zu- und Wegfahrt muss an der mit Pfeilen bezeichneten 

Stelle erfolgen.  

Oberirdische Parkierung  2 Oberirdische Parkplätze sind in den im Situationsplan be-
zeichneten Bereichen anzuordnen. Geringfügige Abwei-
chungen sind zulässig. 
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Regionaler Panoramaweg  3 Zwischen den im Situationsplan dargestellten Richtungs-
punkten ist die Fusswegverbindung des regionalen Panora-
maweges dauernd zu gewährleisten.  

Abstellplätze Zweiräder  4 Abstellplätze für Velos und Motorräder sind an der im Situa-
tionsplan dargestellten Lage vorzusehen. Sie können zum 
Witterungsschutz überdeckt werden. 

Container  5 Soweit Containerplätze nicht innerhalb der Hauptgebäude 
angeordnet werden, sind sie unauffällig in die Umgebung zu 
integrieren. 

   
  6. Gestaltung 
Besonders gute Gestaltung  1 Bauten, Anlagen und Umgebung sind für sich und in ihrem 

Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Um-
gebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen im Sinne 
von § 71 PBG besonders gut zu gestalten. Dies gilt auch für 
Materialien und Farben. 

Dachgestaltung  2 In den Baubereichen A-C sind Schrägdächer vorgeschrie-
ben. Die im Situationsplan bezeichneten Hauptfirstrichtun-
gen sind verbindlich. Dachaufbauten sind nur im Baubereich 
B zulässig. 

Kachelofen  3 Der bestehende Kachelofen ist zu erhalten und in den er-
neuerten Gastwirtschaftsräumen wieder zu integrieren. 

Stützmauern  4 Entlang der im Situationsplan bezeichneten Mauerachsen 
sind Stützmauern zu erstellen. Die östliche Terrassenmauer 
ist in einem naturnahen Trockenstein-Mauerwerk auszufüh-
ren. Bei der Detailgestaltung der westlichen Giebelmauer 
sind die Kritikpunkte im Gutachten der kantonalen Natur- 
und Heimatschutzkommission (NHK) vom 19. August 2015 
zu berücksichtigen.  

Aussenwirtschaft Restaurant  5 Im bezeichneten Bereich ist eine intensiv genutzte Aussen-
wirtschaft des Restaurationsbetriebes zulässig. Die Flächen 
können mit befestigten Belägen ausgestaltet werden. 

Aussenbereich Saal und 
Seminarraum 

 6 In den bezeichneten Bereichen sind extensiv genutzte Aus-
senbereiche für den Saal und den Seminarraum zulässig. 
Die Flächen können mit Kiesrasen oder chaussierten Belä-
gen ausgestaltet werden.  

Spielplatz  7 Der Spielplatz ist in seinem Zweck zu erhalten. Veränderun-
gen der Ausstattung sind zulässig. 
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Übrige Grünflächen  8 Die übrigen Grünflächen sind als Wiesen zu belassen und im 
Wesentlichen extensiv zu nutzen. Zur Optimierung der Um-
gebungsgestaltung ist ein örtlicher Flächenabtausch mit den 
übrigen befestigten Flächen in untergeordnetem Ausmass 
zulässig.  

Übrige befestigte Flächen  9 Die übrigen befestigten Flächen dienen der Erschliessung. 
Zur Optimierung der Umgebungsgestaltung ist ein örtlicher 
Flächenabtausch mit den übrigen Grünflächen in unterge-
ordnetem Ausmass zulässig.  

Baumbestand  10 Der im Situationsplan bezeichnete Baumbestand ist nach 
Möglichkeit zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch 
standortgerechte Arten zu ersetzen. 

   
  7. Umwelt 
Lärmschutz  1 Es gilt die Empfindlichkeitsstufe III.  

Energieversorgung  2 Es ist eine Wärmeversorgung mit einem überwiegenden An-
teil erneuerbarer Energie vorzusehen. 

   
  8. Rechtswirkungen 
Inkrafttreten  Der öffentliche Gestaltungsplan Frohberg wird mit Rechtskraft 

der kantonalen Genehmigung gültig. Die Gemeinde Stäfa publi-
ziert das Datum des Inkrafttretens gemäss § 6 PBG. 
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  1. Einleitung 
Restaurant mit dringlichem 
Sanierungsbedarf 

 Das Restaurant Frohberg ist in einem sanierungsbedürftigen 
Zustand. Zu sanieren ist nicht nur die bauliche Infrastruktur des 
Gebäudes, sondern insbesondere auch seine Ausstattung und 
Einrichtung. Die lebensmittelpolizeilichen Anforderungen für ei-
nen Restaurationsbetrieb können längerfristig ohne minimale 
Sanierungsmassnahmen nicht gewährleistet werden. Bereits 
beim gut sechs Jahre zurückliegenden Kauf rechnete der Ge-
meinderat für die Weiterführung des Gastrobetriebes und für 
allgemeinen Unterhalt mit Investitionen in der Höhe von 1-2 Mi-
o. Franken. Diese Summe dürfte heute die untere Bandbreite 
der notwendigen Investitionen darstellen, deren zeitliche Dring-
lichkeit zunimmt. 

   
Landwirtschaftszone  
verunmöglicht bauliche 
Erneuerung 

 Durch die Lage in einer kantonalen Landwirtschaftszone sind 
die baurechtlichen Möglichkeiten für Umbau und Sanierung des 
Restaurantgebäudes eng begrenzt. Ohne zusätzliches Pla-
nungsinstrument ist aus baurechtlicher Sicht nur die blosse Sa-
nierung des bestehenden Gebäudes möglich, jedoch keine in-
neren Nutzungsverschiebungen, Abbrüche und Wiederaufbau-
ten oder Erweiterungen. Für die angestrebten weitergehenden 
baulichen Veränderungen wurden der Eintrag im regionalen 
Richtplan Pfannenstil und ein öffentlicher Gestaltungsplan er-
forderlich. 

   
Teilrevision Regionaler 
Richtplan  

 Der Gemeinderat Stäfa hat am 13. Mai 2014 der Delegierten-
versammlung der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) 
beantragt, das Restaurant Frohberg mit der neu geschaffenen 
Bezeichnung „Erholungspunkt (Restaurant Frohberg)“ im regio-
nalen Richtplan Pfannenstil einzutragen. Diese Festlegung 
schafft die Rechtsgrundlage für Um- und Ersatzbauten, mass-
volle Erweiterungen sowie die Sicherstellung einer zweckmäs-
sigen Parkierung für das Ausflugsrestaurant Frohberg. 

Die Delegiertenversammlung verabschiedete den Antrag am 
25. Juni 2014 zuhanden der Anhörung, Vorprüfung und öffentli-
chen Auflage. Diese fand vom 4. Juli 2014 bis 2. September 
2014 statt. Lediglich das ARE verlangte in formeller Hinsicht ei-
ne Änderung. Die neue Signatur soll als „Ausflugsziel“ bezeich-
net werden.  

An der Delegiertenversammlung vom 25. Januar 2015 wurde 
die Richtplanrevision ohne Gegenstimme zuhanden der Fest-
setzung durch den Regierungsrat genehmigt.  

Mit Regierungsratsbeschluss vom 21. Oktober 2015 wurde die 
Revision des regionalen Richtplans Pfannenstil betreffend "Aus-
flugsziel" Restaurant Frohberg, Stäfa festgesetzt. Die Bekannt-
gabe wurde am 11. Dezember 2015 publiziert. 
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Machbarkeitsstudie und  
Studienauftrag 

 Die vorgesehenen baulichen Anpassungen wurden mit einer 
Machbarkeitsstudie des Architekten-Teams Hansruedi Lampart 
und Wolfgang Müller getestet. Diese Studie wurde auf Empfeh-
lung des Amtes für Raumentwicklung (ARE) der Natur- und 
Heimatschutzkommission des Kantons Zürich (NHK) zur Stel-
lungnahme eingereicht. Die NHK hat jedoch aufgrund mangels 
ausreichender Unterlagen keine Beurteilung vorgenommen. Sie 
empfahl, ein Konkurrenzverfahren durchzuführen, um ein den 
Qualitäten des Ortes angemessenes und auf die betrieblichen 
Bedürfnisse zugeschnittenes Bauprojekt zu erhalten.  

Gestützt auf einen Grundsatzbeschluss der Gemeindever-
sammlung vom Mai 2014 hat der Gemeinderat den verlangten 
Studienauftrag durchgeführt. Das Konkurrenzverfahren wurde 
im Juni 2015 abgeschlossen. Das erstprämierte Werk "Auf der 
Mauer" des Architekturbüros Peter Moor GmbH, Zürich, ist für 
den Gestaltungsplan richtungsweisend. Es wurde der NHK zu 
einer ergänzenden Stellungnahme eingereicht. Die NHK hat 
dazu im Grundsatz positiv Stellung genommen, jedoch zwei 
Punkte bemängelt, auf die im Kapitel 3.2 eingegangen wird.  

   
Ablauf Gestaltungsplan-
verfahren  

 Der Ablauf zur Erarbeitung des öffentlichen Gestaltungsplans 
Frohberg sieht wie folgt aus: 

• Entwurf Gestaltungsplan (Situationsplan, Bestimmungen 
und Bericht gemäss Art. 47 RPV)  

• Verabschiedung Gestaltungsplan durch Gemeinderat 

• Öffentliche Auflage und Anhörung während 60 Tagen ge-
mäss § 7 PBG, parallel dazu Vorprüfung durch das kanto-
nale Amt für Raumentwicklung (ARE)  

• Auswertung der öffentlichen Auflage und der Vorprüfung  

• Bereinigung Gestaltungsplan mit allfälligem Bericht zu den 
nicht berücksichtigten Einwendungen 

• Verabschiedung Gestaltungsplan durch Gemeinderat zu-
handen der Gemeindeversammlung 

• Festsetzung durch die Gemeindeversammlung 

• Genehmigung durch die Baudirektion  

• Publikation und Rekursmöglichkeit während 30 Tagen 
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Überblick Planungsverlauf  Der folgende Überblick zeigt, wie die verschiedenen Bearbei-
tungsschritte und Aktivitäten mit dem Gestaltungsplanverfahren 
verknüpft sind: 

 
   
Bestandteile des Gestal-
tungsplans 

 Der öffentliche Gestaltungsplan Frohberg umfasst den Situati-
onsplan 1:500, die Bestimmungen, den Erläuternden Bericht 
gemäss Art. 47 RPV sowie das Richtprojekt. Die beiden erstge-
nannten Dokumente sind festzusetzen, der Bericht dient ledig-
lich der Information. 

Das im Rahmen des Studienauftrages überarbeitete Richtpro-
jekt ist in einer Beilage zum Gestaltungsplan dokumentiert. 
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Zustimmungsorgan  Der öffentliche Gestaltungsplan Frohberg muss der Gemeinde-
versammlung vorgelegt werden und bedarf der Genehmigung 
durch die Baudirektion.  

   
Grundlagen  Es werden folgende Grundlagen verwendet: 

• Planungs- und Baugesetz (PBG) 
• Bau- und Zonenordnung Stäfa vom 6.4.2009 
• Zonenplan Stäfa vom 6.4.2009 (Stand 20.2.2014) 
• Auszug Kommunales Inventar der schutzwürdigen Bauten, 

Vers. Nr. 593 (Kachelofen) 
• Regionaler Richtplan Pfannenstil 
• Teilrevision Regionaler Richtplan Pfannenstil, Festsetzung 

"Ausflugsziel" Restaurant Frohberg, Stäfa (Richtplantext 
und –karte, Erläuterungsbericht), RRB 969 vom 21.10.2015 

• Grundsatzbeschluss vom 26.5.2014 der Gemeindever-
sammlung Stäfa zur weiteren Entwicklung des Areals Res-
taurant Frohberg 

• Richtprojekt Peter Moor GmbH, Zürich, vom 29.5.2015 
(Sieger Studienauftrag) 

• Gutachten Nr. 04-2014 der Natur- und Heimatschutzkom-
mission des Kantons Zürich (NHK) vom 21.5.2014 

• Gutachten Nr. 04-2014, 1. Ergänzung der Natur- und Hei-
matschutzkommission des Kantons Zürich (NHK) vom 
19.8.2015 
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  2. Planungsrechtliche 
Rahmenbedingungen 

ROK-ZH – Kantonales  
Raumordnungskonzept 
 

 

 

 

 
 
Dreieck der Nachhaltigkeit 
(Quelle: SKW) 

 Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in 
den neuen kantonalen Richtplan integriert ist, entwirft eine Ge-
samtschau der räumlichen Ordnung im Kanton. Für die zukünf-
tige Raumentwicklung, und damit auch für die Verkehrsstruktu-
ren, gelten folgende fünf Leitlinien: 

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicher-
zustellen und zu verbessern. 

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunkt-
mässig auf den öffentlichen Verkehr auszurichten. 

3. Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu schonen 
und zu fördern. 

4. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirk-
samen Tätigkeiten ist auf allen Ebenen zu intensivieren und 
zu unterstützen. 

5. Die räumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der 
Nachhaltigkeit. 

Diese Leitlinien finden ihren Ausdruck im neuen kantonalen 
Richtplan, dessen Philosophie von den Grundsätzen einer 
nachhaltigen Raumplanung geprägt ist. 

   

 
 

 

 Im  Raumordnungskonzept ROK-ZH werden fünf Handlungs-
räume definiert und die angestrebte Raumordnung aufgezeigt. 
Im Vordergrund steht die Stärkung der sich ergänzenden Quali-
täten von städtischen und ländlichen Räumen.  

In Stäfa werden zwei Handlungsräume unterschieden: 

• Das Siedlungsgebiet in den tiefer gelegenen, seenahen 
Lagen ist dem Raum “Urbane Wohnlandschaft“ zugeord-
net. Für diesen ergibt sich ein Handlungsbedarf nach dem 
Prinzip “massvoll entwickeln“.  

• Das Landwirtschaftsgebiet in den höher gelegenen Lagen 
ist dem Raum “Landschaft unter Druck “ zugeordnet. Für 
diesen gilt das Prinzip “stabilisieren und aufwerten“. Der 
Frohberg liegt in diesem Gebiet. 
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Kantonaler Richtplan  Der kantonale Richtplan wurde am 18. März 2014 festgesetzt 
und am 29. April 2015 vom Bundesrat genehmigt. Der Frohberg 
liegt ausserhalb des Siedlungsgebietes im Landwirtschaftsge-
biet.  

  

   
Regionaler Richtplan 
 

 Der regionale Richtplan Pfannenstil stammt aus dem Jahre 
1998. Seither erfolgten drei Änderungen (Chemie Uetikon, 
Bootstrockenplatz Stäfa, Deponie Chrüzlen). Als weitere Ände-
rung wurde mit RRB 969 vom 21. Oktober 2015 das "Ausflugs-
ziel" Restaurant Frohberg, Stäfa, festgesetzt.  

Der Regionale Richtplan Pfannenstil wird zurzeit gesamthaft 
überarbeitet. Die aktuelle Fassung für die öffentliche Auflage, 
datiert vom 25. Mai 2016, enthält weiterhin die Festlegung 
"Ausflugsziel" Restaurant Frohberg. 
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  3. Entwicklungsabsichten 
  3.1 Betriebliche Ausrichtung 
Öffentlichkeit zu Investitio-
nen bereit 

 

 Restaurationsbetriebe gehören nicht zur Kernkompetenz der 
Gemeinde. Zweck des Erwerbs des Restaurants Frohberg im 
Jahre 2009 durch die Gemeinde Stäfa war nicht der Restaurati-
onsbetrieb an sich, sondern die Erhaltung der im öffentlichen 
Interesse liegenden Nutzung an einem wichtigen Naherho-
lungspunkt der Gemeinde und der Region. Aus demselben 
Grund formulierte der Gemeinderat schon damals in seinem be-
leuchtenden Bericht zum Kaufantrag, dass die Gründung einer 
Betriebsgesellschaft angestrebt werden soll. Mit dieser zusam-
men wäre das Nutzungskonzept zu entwickeln, das dann durch 
die Gesellschaft umgesetzt würde. Wegen des wesentlichen öf-
fentlichen Interesses wäre der Gemeinderat bereit, die Sanie-
rung und den Betrieb mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen.  

   
Möglichkeit einer Public  
Private-Partnership (PPP) 
mit privatem Trägerverein 
„Pro Restaurant Frohberg“ 

 Im April 2013 bildete sich der Verein "Pro Restaurant Froh-
berg". Mit diesem hat der Gemeinderat eine Absichtserklärung 
zur Vorbereitung eines Baurechtsvertrags unterzeichnet. Aus 
dem Verein könnte sich die private Betreibergesellschaft für das 
Restaurant bilden, die dann mit der Gemeinde in einer Public-
Private-Partnership (PPP) das Restaurant führt. Die Gemeinde 
beabsichtigt, dieser Trägerschaft die entsprechenden Grund-
stücke samt darauf stehenden Gebäuden in einem selbststän-
digen und 50 bis 80 Jahre dauernden Baurecht abzugeben, un-
ter dauerhafter Sicherung des öffentlichen Interesses. Dieses 
umfasst den Betrieb eines Restaurants unter Einschluss zuge-
höriger Nutzungen wie Seminare, Tagungen, Versammlungen 
und Anlässe.  
Der Frohberg als gutbürgerliches Restaurant soll auf lange 
Sicht als beliebter Treffpunkt für Einheimische, Auswärtige, 
Wanderer, Passanten, Handwerker und Geschäftsleute erhal-
ten bleiben. Mit einem Saal für Anlässe von Privaten, Vereinen 
und Gesellschaften und einem Wintergarten soll der Frohberg 
erweitert und attraktiv gestaltet werden, um die Grundlage für 
einen erfolgreichen, zukünftigen Betrieb zu schaffen. 

   
Grundsatzbeschluss der 
Gemeindeversammlung 

 Die Gemeindeversammlung vom 26. Mai 2014 hat zur weiteren 
Entwicklung des Frohbergs einen Grundsatzbeschluss gefasst: 

1. Für das der Politischen Gemeinde Stäfa gehörende Areal 
des Restaurants Frohberg werden die folgenden Grundsätze 
beschlossen: 
a. Das Restaurant Frohberg wird als Restaurationsbetrieb 

weitergeführt. 
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 b. Die Grundstücke Kat.-Nrn. 9820, 12548 und 12550 mit 
darauf stehenden Liegenschaften im Gebiet Frohberg 
werden im Umfang, wie für den Betrieb des Restaurants 
unter Einschluss dessen Umgeländes notwendig, im Bau-
recht an eine oder einen privaten Bauberechtigten abge-
geben. 

c. Das Baurecht wird als selbstständiges Baurecht mit einer 
Dauer von 50 bis 80 Jahren ausgestaltet, unter dauerhaf-
ter Sicherung des öffentlichen Interesses der Gemeinde 
und Eintrag der entsprechenden Servitute im Grundbuch. 

d. Inhalt des Baurechts ist der Betrieb eines öffentlichen 
Restaurants als Ausflugsziel und als lokaler und regiona-
ler Treffpunkt, das Speisen und Getränke anbietet, unter 
Einschluss zugehöriger Nutzungen wie Seminare, Tagun-
gen, Versammlungen und persönliche Anlässe. Das An-
gebot muss den gastronomischen Bedürfnissen einer 
breiten Öffentlichkeit gerecht werden. Der Betrieb soll al-
len Bevölkerungsschichten die Möglichkeit zur Konsuma-
tion bieten. 

e. Der Baurechtszins soll grundsätzlich so angesetzt werden, 
dass der Betrieb des Restaurants mindestens kostende-
ckend gestaltet werden kann. Die Gemeinde kann zu die-
sem Zweck auf einen Baurechtszins ganz oder teilweise 
und befristet verzichten. 

f. Bei der Abgabe im Baurecht werden natürliche oder juris-
tische Personen mit Sitz in der Gemeinde primär berück-
sichtigt. 

g. Für die Beteiligung der Gemeinde an einem privat zu füh-
renden und zu sanierenden Restaurant Frohberg – neben 
dem Zinsverzicht gemäss Ziffer e. – wird folgender Rah-
men bestimmt: 
- Leistung eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Sanie-

rungsbeitrages von max. 300’000 Franken; 
- Zeichnung von max. 500’000 Franken Aktienkapital 

(kein Mehrheitsanteil); 
- Bürgschaft von max. 1 Mio. Franken. 

2. Vorbehalten ist die Bedingung, dass von privater Seite min-
destens 600’000 Franken mittels verbindlichen Zeichnungen 
von Aktien oder von Spenden geleistet werden, ansonsten 
die Beteiligung der Gemeinde gemäss Dispositiv 1 dahinfal-
len würde. 

3. Dieser Beschluss ist ein Grundsatzbeschluss nach § 46 Abs. 
3 Gemeindegesetz, der für die Behörden verbindlich ist.  
Die definitive Vorlage ist wieder den Stimmberechtigten an 
der Gemeindeversammlung oder Urne zu unterbreiten. 
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  3.2 Bebauungskonzeption 
Überarbeitetes Siegerprojekt 
des Studienauftrages 

 Das überarbeitete Siegerprojekt des Studienauftrags "Auf der 
Mauer" des Architekturbüros Peter Moor GmbH, Zürich, dient 
als Grundlage für den vorliegenden Gestaltungsplan. 

Wegleitend ist das heutige Gebäudevolumen, das teilweise 
umgelagert und um 90° gedreht wird. Zusätzliche Neubauten 
sind nicht geplant. Der Umfang der beabsichtigten baulichen 
Eingriffe umfasst im Wesentlichen einen Ersatzneubau des 
westseitigen Gebäudetraktes mit einem Saal und einem Semi-
narraum sowie eine Sanierung des ostseitigen Gebäudetrakts 
mit vergrösserter Küche und einem „Wintergarten“ auf Terras-
senniveau.  

Das Projekt soll in einer Etappe realisiert werden. 

Ausschnitt aus dem Siegerprojekt, 
Peter Moor GmbH (29.5.2015) 

 

  Grundriss Erdgeschoss 
   
 
 
 

 

 
  Grundriss Obergeschoss 
   

 

 
Schemaquerschnitt  Südfassade 
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Gutachten NHK  Zur Beurteilung der Gestaltung und Einordnung des überarbei-
teten Siegerprojektes wurde nach Abschluss des Studienauf-
trags bei der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission 
(NHK) ein Ergänzungs-Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses 
soll auf folgende Fragen Antwort geben: 

• Entspricht das vorliegende Siegerprojekt nach Auffassung 
der NHK den Anforderungen für eine gute landschaftliche 
Einordnung? 

• Wird das Projekt in der volumetrischen und architektoni-
schen Gestaltung der landschaftlich sensiblen Lage ge-
recht? 

In ihrem Ergänzungsgutachten vom 19. August 2015 begrüsst 
die NHK, dass ihre Anregung aufgenommen wurde, einen pro-
fessionell begleiteten Studienauftrag mit einem kompetenten 
Begleitgremium und einem qualifizierten Teilnehmerfeld durch-
zuführen. Mit dem überarbeiteten Projektvorschlag "Auf der 
Mauer" liege nun ein valables Projekt vor. Die NHK stellt die 
aus ihrer Sicht überraschende Volumetrie nicht in Frage, äus-
sert sich jedoch kritisch zur Stützmauer der vorgelagerten Ter-
rasse und der Wand unter dem Neubau. Beim gesamten An-
schluss zum vorgelagerten Rebhang zeige sich eine gewisse 
Ambivalenz, die es in der weiteren Projektierung auszuräumen 
gelte. Die aktuelle, landschaftlich stimmige Situation - eine 
Stützmauer als klare Grenze zwischen unten (Rebhang) und 
oben (Restaurant mit Terrasse) – werde verunklärt. Eine Klä-
rung der Materialisierung, der Konstruktion und der Einfügung 
in die Landschaft ist hinsichtlich folgender Punkte angezeigt: 

• Störend seien die beiden breiten Austritte aus dem im So-
ckel gelegenen Seminarraum. Während die Stützmauer 
bisher als solche zu lesen war, sei ihr Charakter nun ver-
wischt, weil sie zugleich Untergeschossfassade und Stütz-
mauer sein soll. 

• Besonders störend sei der befestigte Aussenplatz am Reb-
hang, der die bisher klare Grenze überschreite, weil sich 
der Bereich des Restaurants sich in den Rebhang hinein-
fresse. Nicht auszuschliessen sei zudem, dass in der stei-
len Topografie noch eine weitere Stützmauer benötigt wür-
de, um den Platz zu sichern." 

Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die Frage 2 bezüg-
lich der volumetrischen Einpassung grundsätzlich positiv be-
antwortet werden könne, hingegen seien die architektonische 
Gestaltung und die Einpassung in die heikle Topografie gerade 
vor und seitlich des Gebäudeensembles noch nicht bewältigt, 
die in Frage 1 geforderte gute landschaftliche Einordnung dem-
zufolge noch nicht erreicht.  

Um eine gute Grundlage für den Gestaltungsplan zu erhalten, 
empfiehlt die NHK der Gemeinde Stäfa, das Siegerprojekt im 
Hinblick auf eine verträgliche Einbettung des Projekts in die 
Landschaft zu überarbeiten und zu präzisieren. 
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Kommentar zum Gutachten 
 

 

 Die Kritik der NHK zielt auf einen zentralen Aspekt der Ent-
wurfsidee. Es besteht eine Widersprüchlichkeit, wenn die NHK 
dem Studienauftrag ein kompetentes Begleitgremium attestiert 
und gleichzeitig den einstimmigen Beschluss dieses Beurtei-
lungsgremiums in Frage stellt. Zu den Erwägungen im Gutach-
ten ist Folgendes zu bemerken: 

• Es ist eine wesentliche Qualität des Projektvorschlages 
"Auf der Mauer", den drei Hauptnutzungen – Restaurant, 
Saal und Seminarraum – je einen eigenen Aussenraum auf 
der jeweiligen Geschossebene zuzuweisen. Dazu und zur 
Belichtung sind naturgemäss Ausgänge zu diesen Aussen-
räumen erforderlich.  

• Es ist nicht vorgesehen, dass die Aussenwirtschaft des 
Restaurants auf die tiefere Ebene des Aussenraumes vor 
dem Seminarraum ausgedehnt wird. Dieser Bereich soll 
auch nicht befestigt werden.  

• Die Stützmauer der vorgelagerten Terrasse ist entgegen 
der Aussage der NHK und gestützt auf den Projektbe-
schrieb des Architekten nicht in Beton, sondern in einem 
naturnahen Trockenstein-Mauerwerk vorgesehen, das gute 
Voraussetzungen für die landschaftliche Einordnung und 
die Biodiversität im Übergang zum Rebberg schafft. 

• Weder die beiden Stützmauern noch die Aussenbereiche 
bedrängen den Rebhang. Die neue Terrassenmauer über-
nimmt die Flucht und die Höhenlage der bisherigen, zum 
Abbruch vorgesehenen Mauer. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass den Bedenken der 
NHK mit verschiedenen Massnahmen begegnet werden kann. 
Einzelne Kritikpunkte werden durch entsprechende Bestim-
mungen im Gestaltungsplan berücksichtigt (Ziff. 6.4 Gestaltung 
Giebelmauer, Ziff. 6.6 Aussenbereich Seminarraum).  

Im Sinne einer stufengerechten Weiterentwicklung erscheint je-
doch eine erneute umfassende Überarbeitung des Richtprojekts 
"Auf der Mauer" im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens 
nicht angemessen. Die detaillierte Materialisierung, Konstrukti-
on und Landschaftsintegration der beiden Stützmauern soll erst 
im Hinblick auf das Bauprojekt erfolgen. Die anzustrebende 
konzeptionelle Entwicklungsrichtung wurde im Gespräch am 
10. Dezember 2015 mit der Vertreterin des ARE und der Sekre-
tärin der NHK erörtert. 
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  3.3 Parkierungskonzeption 
Überprüfung  Die Erarbeitung des Gestaltungsplanes bietet den Anlass, die 

bestehende Erschliessungs- und Parkierungskonzeption zu 
überprüfen. Dazu wurden drei Konzepte näher betrachtet: 
• Konzept 1: Heutige Situation 
• Konzept 2: Verlagerung Parkplätze an die Frohbergstrasse 
• Konzept 3: Verlagerung von Parkplätzen auf die Wiese 

   
Konzept 1:  
Heutige Situation 

 

   
Kurzbeschrieb  Vorhanden sind 30 nicht markierte Abstellplätze. Die Zu- und 

Wegfahrt erfolgt über die Frohbergstrasse. Einzelne Fahrzeuge 
wählen jedoch die Wegfahrt nach Nordosten über den Weg zur 
alten Frohbergstrasse (nachfolgend Wegabschnitt genannt), 
was jedoch vermieden werden sollte.  

   
Vorteile  • Es muss kein Kulturland beansprucht werden 

• Es werden keine Fruchtfolgeflächen tangiert  
• Alle bestehenden Servituten können erhalten werden  

   
Nachteile  • Die Engstelle zwischen den Gebäuden erschwert das 

Kreuzen der Autos  
• Die Schrägparkierung im Bereich des Flurweges begünstigt 

das Wegfahren nach Nordosten 
• Konflikt Fussgänger auf dem bestehenden regionalen Pa-

noramaweg 
   
Folgerungen  Dieses Konzept wird dem Gestaltungsplan zugrunde gelegt. 

Die bestehenden Nachteile können durch eine Optimierung der 
Parkplatzanordnung und eine Neugestaltung der Umgebungs-
flächen zwischen den Gebäuden gemildert werden. 
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Konzept 2:  
Verlagerung von Parkplätzen 
an die Frohbergstrasse 

 

   
Kurzbeschrieb  Möglich sind 32 Abstellplätze. Die Zu- und Wegfahrt erfolgt über

die Frohbergstrasse. Die Parkplätze im nordöstlichen Bereich 
werden an die Frohbergstrasse verlegt und die ehemalige Par-
kierungsfläche wird zur Kompensation rekultiviert.  

   
Vorteile  • Die Wegfahrt nach Nordosten über den Wegabschnitt wird 

vermieden 
• Es werden keine Fruchtfolgeflächen tangiert  
• Es entsteht Platz für zusätzliche 2 PP 

   
Nachteile  • Die neuen Parkplätze beanspruchen gutes Kulturland  

(Nutzungseignungsklassen 2 und 5, vgl. Abb. auf S. 19) 
• Die ehemaligen Parkierungsflächen am Wegabschnitt 

müssen rekultiviert werden  
• Die Engstelle zwischen den Gebäuden erschwert das 

Kreuzen der Autos  
• Die bestehenden Servituten müssen teilweise angepasst 

werden 
• Es entstehen neue Konflikte zwischen Fussgängern auf 

dem regionalen Panoramaweg und den parkierenden Au-
tos 

   
Folgerungen  Dieses Konzept führt nicht zu wesentlichen Verbesserungen 

und beansprucht zusätzliches Landwirtschaftsgebiet. Es wird 
daher nicht weiterverfolgt. 
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Konzept 3:  
Verlagerung von Parkplätzen 
auf die Wiese 

 

 
   
Kurzbeschrieb  Möglich sind 30 Abstellplätze. Die Zu- und Wegfahrt erfolgt über

die Frohbergstrasse. Die Parkplätze im Bereich des Wegab-
schnittes werden auf die Wiese hinter dem Nebengebäude ver-
legt und die ehemalige Parkierungsfläche wird zur Kompensati-
on rekultiviert. Die Engstelle zwischen den Gebäuden wird 
durch das neue Einbahnregime entschärft.  

   
Vorteile  • Kompaktere Parkierung ohne zusätzliche Konflikte mit 

Fussgängern am Panoramaweg 
• Die Wegfahrt nach Nordosten über den Wegabschnitt wird 

vermieden 
• Die Engstelle zwischen den Gebäuden wird entschärft  
• Es werden keine Fruchtfolgeflächen tangiert  

   
Nachteile  • Die neuen Parkplätze beanspruchen gutes Kulturland  

(Nutzungseignungsklassen 2 und 5, vgl. Abb. auf S. 19) 
• Die ehemaligen Parkierungsflächen am Wegabschnitt 

müssen rekultiviert werden  
• Die bestehenden Servituten müssen teilweise angepasst 

werden 
   
Folgerungen  Dieses Konzept führt zwar zu einzelnen Verbesserungen, ist je-

doch relativ aufwendig und beansprucht zusätzliches Landwirt-
schaftsgebiet. Es wird daher nicht weiterverfolgt. 
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 4. Festlegungen im Gestal-
tungsplan 

  4.1 Grundsatz 
Grundsatz  Die Inhalte des Gestaltungsplans sind so festzulegen, dass für 

die Projektierung ein angemessener Spielraum offen bleibt. Im 
Gegenzug darf das Grundkonzept nicht verwässert werden. 
Das nachstehende Schema illustriert diesen Ansatz nach dem 
Prinzip, eine Konzeptidee im Gestaltungsplan zu abstrahieren 
und im Detail auch anders ausführen zu können. 

  

 
   Idee Rechtliche Formulierung  Ausführung 

   
  4.2 Zweck (Art. 1) 
Sicherung von öffentlichen 
Interessen 

 Der Zweckartikel listet die Motive des Gestaltungsplans auf. 
Hauptmotiv ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für einen dauerhaften Restaurationsbetrieb in der 
Landwirtschaftszone. Die beabsichtigte bauliche Erneuerung 
und Erweiterung soll unter Einschluss der zugehörigen Umge-
bungsanlagen auch einen Beitrag an die Wahrung der charak-
teristischen Identität der Gebäudegruppe Frohberg und deren 
Einbettung in die Landschaft leisten.  

Zur Sicherung der öffentlichen Interessen gehört auch die Be-
achtung der von der Gemeindeversammlung am 26. Mai 2014 
beschlossenen Grundsätze. 

   
  4.3 Allgemeines (Art. 2) 
Situationsplan und Bestim-
mungen 

 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 und 
den Bestimmungen, welche der Genehmigung durch die Baudi-
rektion unterliegen. Der vorliegende Bericht dient der Erläute-
rung und erlangt keine Rechtsverbindlichkeit.  
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Geltungsbereich   Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans liegt vollständig in-
nerhalb der Landwirtschaftszone. Er umschliesst eine Gesamt-
fläche von 3'709 m2 mit folgenden Grundstücken: 

  Grundstück Beschrieb Teilfläche 
Kat.-Nr. 9820 Parzelle mit Restaurant 2'231 m2 
Kat.-Nr. 12550 Teil Parzelle mit Nebengebäude 486 m2 
Kat.-Nr. 12548 Teil Strassengrundstück/  

Wegabschnitt 
831 m2 

Kat.-Nr. 12919 Teil Frohbergstrasse 62 m2 
Kat.-Nr. 11334 Teil Frohbergweg 99 m2 
Total  3'709 m2 

  
  Die drei Erschliessungsgrundstücke werden in den Geltungsbe-

reich einbezogen, damit ein grösstmöglicher Spielraum für all-
fällige Verlagerungen von Fahr- und Parkierungsflächen zur 
Verfügung steht. 

   
Ergänzendes Recht  Die Festlegungen des Gestaltungsplans sind massgeschneider-

te Präzisierungen des übergeordneten Rechts. Dies betrifft ins-
besondere die Nutzungs- und Abstandsvorschriften.  

Die Bau- und Zonenordnung enthält hingegen ausser der Emp-
findlichkeitsstufe keine Vorschriften für die Landwirtschaftszone 
und kann lediglich hinsichtlich der ergänzenden Bestimmungen 
sinngemäss herangezogen werden. 

   
Richtprojekt  Das dem Gestaltungsplan zugrunde liegende Richtprojekt der 

Peter Moor GmbH vom 29. Mai 2015 illustriert die beabsichtigte 
Umsetzung, ist rechtlich jedoch nicht verbindlich, sondern rich-
tungsweisend. Es dient aber der Baubehörde bei der späteren 
Prüfung von Baugesuchen als Beurteilungsmesslatte. 

   
  4.4 Zahl, Lage und äussere Abmessungen 

der Gebäude (Art. 3) 
Baubereiche 

 

 Die mit Koordinaten definierten Baubereiche legen die zulässi-
ge Ausbreitung der Bauten fest. Sie sind von den Gebäude-
grundflächen des Bestandes und des Richtprojektes abgeleitet.  

Dem gesetzlich geforderten Projektierungsspielraum (§ 83 Abs. 
2 PBG) wird angemessen Rechnung getragen. Im Vergleich 
zum Richtprojekt beträgt der allseitig vorhandene Anordnungs-
spielraum 0.20 - 1.00 m. Zudem stellen die Baubereiche sicher, 
dass der kantonalrechtliche Grenzabstand von 3.50 m zum 
Rebgrundstück Kat.-Nr. 11337 eingehalten ist. 
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Grundmasse 

 

 Im Baubereich A ist ein Vollgeschoss (Saal) und ein anrechen-
bares Untergeschoss (Seminarraum) zulässig. Anrechenbare 
Dachgeschosse sind hier ausgeschlossen. Im Baubereich B ist 
hingegen ein zusätzliches Dachgeschoss für die Wohnnutzun-
gen zulässig. 

Gemäss dem Richtprojekt beträgt der Höhenunterschied zwi-
schen den beiden Firsten in den Baubereichen A und B 1.30 m. 
Diese Differenz wird in den Bestimmungen beibehalten, doch 
steht für allfällige Anpassungen der Gebäude- und Firsthöhen 
ein zusätzlicher Höhenspielraum von 0.25 m zur Verfügung.  

Im Baubereich C sind Lage, Geschosszahl, Gebäudehöhe und 
Firsthöhe des bestehenden alten Waschhauses beizubehalten. 
Dies gilt auch für einen allfälligen späteren Ersatzbau.  

   
Unterirdische Gebäude  Der heutige Ausgang in der bestehenden Mauer, welcher das 

Rebgrundstück Kat.-Nr. 11337 direkt mit dem Keller des Ge-
bäudes in Baubereich B verbindet, soll bestehen bleiben. Dies 
hängt mit einer alten Funktion zwischen den Reben und dem 
weinausschenkenden Restaurant zusammen. Zudem bleibt ein 
Bezug zu den Lagerräumen im Untergeschoss gewährleistet. 

   
Besondere Gebäude  Besondere Gebäude im Sinne von § 273 PBG sind zur Überde-

ckung der Velo- und Containerabstellplätze zulässig. Gegen-
über den Grundstücken ausserhalb des Geltungsbereiches ist 
dabei der kantonalrechtliche Grenzabstand von 3.50 m einzu-
halten, soweit nicht ein Näherbaurecht beigebracht werden 
kann. 

   
Abbruch 

 

 Der bestehende ostseitige Anbau beim Nebengebäude tritt stö-
rend in Erscheinung. Er dient als Lagerfläche für Ziegel und 
Plastikstühle sowie als Unterstand für den Container. Ein Er-
satzbau ist ausgeschlossen. Im Zuge der baulichen Erneuerung 
soll geprüft werden, diesen Anbau mittelfristig abzubrechen, um 
das alte Waschhaus im Baubereich C freizuspielen und als Teil 
des Frohberg-Ensembles aufzuwerten. Als Ersatz könnten die 
Container entweder innerhalb des Waschhauses angeordnet 
oder – allenfalls zusammen mit den Veloabstellplätzen – in ein 
neues Besonderes Gebäude integriert werden. Denkbar ist 
auch eine nischenartige Einwandung, die unauffällig in die Um-
gebungsgestaltung integriert ist.  
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  4.5 Nutzung (Art. 4) 
Gastronomienutzungen 

 

 Zulässig ist ein Restaurationsbetrieb samt zugehörigen Neben-
räumen. Dies entspricht der bestehenden und im öffentlichen 
Interesse beizubehaltenden Nutzweise als Ausflugsrestaurant. 
Darüber hinaus sind dem Restaurationsbetrieb angegliederte 
Nutzungen wie Seminarien oder Tagungen samt Nebenräumen 
zulässig. Insbesondere der im Baubereich A geplante Saal so-
wie der Seminarraum sind als Grundlage für einen erfolgreichen
zukünftigen Betrieb auf Anlässe von Privaten, Vereinen und 
Gesellschaften ausgerichtet. Sie lassen sich denn auch funktio-
nal vom übrigen Restaurationsbetrieb abtrennen. 

   
Wohnnutzungen  Wohnnutzungen sind nur in beschränktem Umfang für Angehö-

rige und Gäste des Restaurationsbetriebes gestattet. Dafür 
kann wie bisher das Dachgeschoss des Baubereiches B bean-
sprucht werden. Gemäss Richtprojekt besteht Spielraum für ei-
ne 4½-Zimmer-Wirtewohnung (104 m2) und ein Gästezimmer 
mit Sanitärzelle (25 m2), das bei Bedarf auch als Schaltzimmer 
der Wohnung zugeschlagen werden kann. 

   
Ausnützung  Eine Baumassenziffer oder Ausnützungsziffer ist nicht zu be-

achten. Die zulässige Ausnützung ergibt sich aus den definier-
ten Baubereichen und Grundmassen.  

   
  4.6 Erschliessung und Parkierung (Art. 5) 
Zu- und Wegfahrten   Die Verkehrserschliessung des Restaurants Frohberg muss wie 

heute über die Frohbergstrasse erfolgen. Eine Wegfahrt über 
den Wegabschnitt Kat.-Nr. 12548 zur alten Frohbergstrasse an 
der Tennishalle vorbei ist nicht erlaubt. Zur Durchsetzung dieser
Vorgabe ist eine Senkrechtparkierung einzurichten und eine 
Signalisation zu prüfen (Fahrverbot ausser für landwirtschaftli-
che Fahrzeuge).  

   
Oberirdische Parkierung 

 

 Oberirdische Abstellplätze sind in den im Situationsplan be-
zeichneten Bereichen anzuordnen. Diese entsprechen im We-
sentlichen der heutigen Organisation, erlauben aber Optimie-
rungen der Abgrenzungen. Insgesamt ist Platz für 30 Abstell-
plätze vorhanden. Mit den baulichen Erneuerungen ist keine 
Vergrösserung dieser Abstellplatzzahl verbunden.  

Gemäss Norm SN 640 281 sind für Restaurants normalerweise 
0.2 PP pro Sitzplatz vorzusehen. Die vorhandenen 30 Abstell-
plätze decken somit den Bedarf für 150 Sitzplätze ab. Das heu-
tige Restaurant verfügt über je rund 100 Sitzplätze im Innern 
und in der Aussenwirtschaft.  
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 Damit werden ¾ des theoretischen Bedarfs an Abstellplätzen 
abgedeckt. In Anbetracht eines angemessenen Anteils von 
Wanderern auf dem regionalen Panoramaweg, den verschie-
denen Parkierungsmöglichkeiten bei den nahe gelegenen 
Sportanlagen sowie der Bushaltestelle Frohberg (Endstation 
Buslinie 880) ist eine Vergrösserung der Parkierungsflächen 
nicht angezeigt. 

   
Regionaler Panoramaweg 

 

 Zwischen den im Situationsplan dargestellten Richtungspfeilen 
ist der öffentliche Fussweg (regionaler Panoramaweg) dauernd 
zugänglich zu halten. Das Restaurant Frohberg als Ausflugsziel 
für Wanderer und Erholungssuchende liegt gemäss regionalem 
Richtplan an einem Fuss- und Wanderweg. Dieser ist heute 
noch nicht identisch mit dem Verlauf des 27.6 km langen Pano-
ramaweges, welcher an schönster Aussichtslage von der Reh-
alp in Zürich bis zum Bahnhof Feldbach verläuft. Gemäss dem 
Antrag der Zürcher Wanderwege, der am 20. März 2012 von 
der Gemeinde Stäfa an die ZPP weitergeleitet wurde, wird der 
Panoramaweg künftig über den Frohbergweg direkt am Restau-
rant Frohberg vorbei geführt. Zurzeit ist noch der bisherige Ver-
lauf des Panoramaweges ausgeschildert. 

   
Abstellplätze Zweiräder 

 

 Abstellplätze für Velos und Motorräder sind in Eingangsnähe im 
Bereich der im Situationsplan dargestellten Lage anzuordnen. 
Da der Frohberg in der Regel nur bei gutem Wetter mit Velos 
frequentiert wird, sind witterungsgeschützte Veloabstellplätze 
nicht zwingend. Trotzdem lässt die Bestimmung eine Über-
dachung zu (Abs. 4). 

Gemäss VSS-Norm SN 640 065 sind bei Restaurants 2 Velo-P 
pro 10 Arbeitsplätze und 2 Velo-P pro 10 Sitzplätze vorzuse-
hen. Unter Annahme von 5 Arbeitsplätzen und 200 Sitzplätzen 
(innen oder aussen) entspricht dies einem theoretischen Bedarf 
von 41 Veloabstellplätzen. Aufgrund des hohen Anteils an Wan-
derern und der topografischen Lage am Berg ist jedoch eine 
geringere Anzahl gut vertretbar. Anzustreben sind Abstellplätze 
für 20 Zweiräder.  

   
Container 

 

 Soweit Container nicht in den Gebäuden angeordnet werden 
können und einen Standort im Freien beanspruchen, sind sie 
zu überdachen. Besondere Gebäude sind zu diesem Zweck 
ausserhalb der Baubereiche zulässig. Da der störende Anbau 
beim Waschhaus abgebrochen werden soll, ist entsprechender 
Ersatz zu schaffen. Betrieblich vorteilhaft ist eine Lage in der 
Nähe der Küche. Weil das Richtprojekt keine näheren Aussa-
gen macht, ist der Containerstandplatz noch offen. Der Gestal-
tungsplan gibt den künftigen Standort bewusst nicht vor, um 
den Spielraum für geeignete Lösungen offen zu halten. 
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  4.7 Gestaltung (Art. 6) 
Besonders gute Gestaltung 
 

 Es ist nicht nur eine befriedigende, sondern eine besonders gu-
te Gesamtwirkung im Sinne von § 71 PBG gefordert. Diese 
Vorgabe ist insbesondere mit Blick auf eines der Hauptziele, die 
Identität der charakteristischen Gebäudegruppe Frohberg an 
einer landschaftlich exponierten Lage zu wahren, gerechtfertigt. 
Auch soll die öffentliche Hand mit ansprechend gestalteten 
Bauten, die dem besonderen Standort entsprechen, eine Vor-
bildwirkung wahrnehmen.  

   
Dachgestaltung 

 

 In den Baubereichen A-C sind Schrägdächer vorgeschrieben 
und die im Situationsplan bezeichneten Hauptfirstrichtungen 
sind verbindlich. Damit wird dem charakteristischen kubischen 
Erscheinungsbild des von weit her sichtbaren Frohbergs Rech-
nung getragen. Insbesondere im westlichen Gebäudeteil wird 
der bisherige Ausdruck mit dem unverwechselbaren schiefen 
Giebeln durch eine zeitgemässe Erscheinung mit neuen archi-
tektonischen Qualitäten ersetzt. Das Richtprojekt nimmt das ty-
pische Bild der Zürichsee-Häuser mit ihren zum See hin orien-
tierten Giebelfassaden auf und schafft mit einem neuen „Quer-
schiff“ eine Giebelfassade zum See. Das markante Quervolu-
men im Baubereich A soll nicht mit Dachaufbauten beeinträch-
tigt werden, weshalb solche nur für die Wohnung im Baubereich 
B gestattet sind. Für die zulässige Gesamtbreite von Dachauf-
bauten gilt § 292 PBG. 

   
Kachelofen 

 

 Der Frohberg ist im Kommunalen Inventar der schutzwürdigen 
Bauten der Gemeinde Stäfa enthalten. Dies betrifft jedoch nicht 
das Gebäude selbst, sondern nur den bestehenden Kachel-
ofen, der sich im westlichen Gebäudeteil befindet, welcher ab-
gebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden soll (Bau-
bereich A). Das Inventar postuliert als Schutzziel die integrale 
Erhaltung des Kachelofens. Es würdigt diesen wie folgt: "Gut 
erhaltener Nehracher-Kachelofen von 1766, mit türkisfarbenen 
Füllkacheln und figürlicher Blaumalerei auf den weissgrundigen 
Eck- und Frieskacheln. Inschrift „17 Kaspar Nehracher hafner 
Im stäffen 66“ am Ofenfries."  

Im Sinne der Selbstbindung der Gemeinde gemäss § 204 PBG 
verlangt der Gestaltungsplan die Erhaltung dieses Kachelofens 
durch die Integration in den erneuerten Gastwirtschaftsräumen. 
Das Richtprojekt sieht den neuen Standort im Baubereich B vor.
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Stützmauern  Entlang der im Situationsplan bezeichneten Mauerachsen sind 
Stützmauern zu erstellen. Die östliche Terrassenmauer ist in ei-
nem naturnahen Trockenstein-Mauerwerk auszuführen. Bei der 
Detailgestaltung der westlichen Giebelmauer sind die Kritik-
punkte im Gutachten der kantonalen Natur- und Heimatschutz-
kommission (NHK) vom 19. August 2015 zu berücksichtigen. 
Diese Kritikpunkte sind insbesondere: 

• Materialisierung, Konstruktion und Landschaftsintegration 
der Giebelmauer (Saal) mit darunterliegender Stützmauer 
(Seminarraum) 

• Artikulation der Öffnungen des Seminarraumes 
• Aussenbereich Seminarraum mit extensiver Nutzung und 

Gestaltung 
   
Aussenwirtschaft Restaurant  Die Aussenwirtschaft des Restaurationsbetriebes ist im be-

zeichneten Bereich zulässig. Es soll vermieden werden, dass 
sich der Restaurationsbetrieb längerfristig über den festgeleg-
ten Bereich hinaus in den Spielplatz oder auf andere Flächen 
ausbreitet. Dieser Bereich darf z.B. mit einem Plattenbelag 
dauernd befestigt werden. 

   
Aussenbereich Saal und 
Seminarraum 

 Vor dem Saal und dem Seminarraum sind extensiv nutzbare 
Aussenbereiche für den Aufenthalt im Freien zulässig. Eine 
ständige Nutzung als Aussenwirtschaft ist hier nicht erwünscht. 
Denkbar sind hingegen veranstaltungsbezogene Apéros. Die 
Flächen sollen mit Kiesrasen oder chaussierten Belägen aus-
gestaltet werden. Befestigte Beläge sollen auf den unmittelba-
ren Fassadenbereich beschränkt werden. 

   
Spielplatz, übrige Grün-
flächen, Baumbestand 

 

 Der Spielplatz ist in seinem Zweck zu erhalten. Veränderungen 
der Ausstattung sind zulässig.  

Die übrigen Grünflächen sind als Wiesen zu belassen und im 
Wesentlichen extensiv zu nutzen. Örtliche Anpassungen der 
Abgrenzungen sind im Rahmen des Projektierungsspielraumes 
möglich. Dies kann zum Beispiel bei einer Verschiebung der 
Parkplatzanordnung der Fall sein. 

Der im Situationsplan bezeichnete Baumbestand ist nach Mög-
lichkeit zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch standort-
gerechte Arten zu ersetzen. Diese Massnahmen sollen dazu 
beitragen, den Charakter des angenehmen, beschatteten Grün-
raumes zu wahren.  
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Übrige befestigte Flächen  
 

 Die übrigen befestigten Flächen dienen zum überwiegenden 
Teil der Erschliessung. Örtliche Anpassungen der Abgrenzun-
gen sind im Rahmen des Projektierungsspielraumes möglich, 
etwa im Rahmen einer Modifikation der Parkierungsanordnung.  

Für die Parkierungsflächen ist anstelle des heutigen Asphaltbe-
lages ein befestigter Kiesbelag erwünscht, um einen passenden 
Bezug zum ländlichen Raum zu erhalten. Das zweckmässige 
Material wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens festge-
legt. 

   
  4.8 Umwelt (Art. 7) 
Lärmschutz  Im Geltungsbereich gilt wie in der Landwirtschaftszone die 

Empfindlichkeitsstufe III. Die Einhaltung der entsprechenden 
Immissionsgrenzwerte ist im Baubewilligungsverfahren nach-
zuweisen. Aus der Sicht des Strassen- und Betriebslärms bietet 
dies keinerlei Probleme.  

   
Energieversorgung  Es ist eine Wärmeversorgung mit einem überwiegenden Anteil 

erneuerbarer Energie vorzusehen. Insbesondere zur Nutzung 
der Sonnenenergie oder der Erdwärme bestehen diesbezüglich 
gute Voraussetzungen.  

   
  4.9 Rechtswirkungen (Art. 8) 
Inkrafttreten 
 

 Indem das Ausflugsziel Frohberg mit Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Oktober 2015 im regionalen Richtplan Pfannenstil fest-
gesetzt wurde, ist die übergeordnete planungsrechtliche Vo-
raussetzung für den Gestaltungsplan erfüllt.  

Am 1. Juli 2014 ist eine Änderung der Rechtsgrundlagen zum 
Themenkreis Verfahren und Rechtsschutz in Kraft getreten. Der 
gemäss ist in § 5 Abs. 3 PBG vorgesehen, dass der Genehmi-
gungsentscheid der Baudirektion von der Gemeinde publiziert 
und zusammen mit dem Planwerk aufgelegt wird. Das Inkraft-
treten des Gestaltungsplans kann erst nach Abschluss eines 
allfälligen Rekursverfahrens aufgrund der Publikation nach § 6 
PBG erfolgen. 
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  5. Auswirkungen  
Restaurationsbetrieb  Mit dem Gestaltungsplan werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für einen im öffentlichen Interesse liegenden 
dauerhaften Restaurationsbetrieb am regionalen Panoramaweg 
geschaffen. Auf dieser Grundlage können die angestrebten 
baulichen Erneuerungen und Erweiterungen realisiert werden. 

   
Projektierungsspielraum  Der gesetzlich geforderte Projektierungsspielraum ist vorhan-

den.  

   
Orts- und Landschaftsbild  Das dem Gestaltungsplan zugrunde liegende Richtprojekt, das 

als bester Beitrag aus einem Studienauftrag hervorgegangen 
ist, bildet in Verbindung mit erhöhten Gestaltungsanforderun-
gen die Basis für die vorausgesetzte gute Gesamtwirkung. Da-
mit wird die Identität des Frohbergs im Orts- und Landschafts-
bild von Stäfa gestärkt. 

   
Fruchtfolgeflächen 
 

 Der Gestaltungsplan beansprucht marginale Randbereiche von 
Fruchtfolgeflächen zur Optimierung der Parkierung. Diese max. 
80 m2 umfassende Fläche innerhalb des Erschliessungsgrund-
stückes Kat.-Nr. 12548 könnte ohne weiteres auf dem benach-
barten Gemeindegrundstück Kat.-Nr. 12550 kompensiert wer-
den. Dieses weist auch eine deutlich bessere Bodenqualität auf 
(Klasse 2) als die beanspruchte Fläche (Klasse 5). Das Amt für 
Raumentwicklung ARE hat jedoch diese Beanspruchung der 
Fruchtfolgeflächen im Vorprüfungsbericht mit Verweis auf die 
geringe Fläche toleriert. 

  

 

 

 
  Fruchtfolgeflächen  Nutzungseignungsklassen 
   
Energie  Eine nachhaltige Energielösung wird mit der im Gestaltungs-

plan geforderten teilweisen Wärmeversorgung mit erneuerba-
ren Energien gefördert.  

   
Lärm und Lufthygiene  Der Gestaltungsplan hat keine nennenswerten Auswirkungen 

auf die Lärm- und Luftbelastung.  
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Altlasten  Im Geltungsbereich des Gestaltungsplans sind gemäss Katas-
ter der belasteten Standorte (KbS) bzw. dem Altlastenver-
dachtsflächen-Kataster (VFK) keine Einträge verzeichnet.  

   
Gewässer   Im Geltungsbereich des Gestaltungsplans befinden sich keine 

öffentlichen Gewässer. In der näheren Umgebung fliesst der 
Aberenbach, der jedoch keine Gefährdung für den Frohberg 
darstellt.  

  

 

 

 
  Oberflächengewässer  Naturgefahrenkartierung 
   
Fazit  Der vorliegende öffentliche Gestaltungsplan Frohberg ent-

spricht den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung. Sach-
pläne und Konzepte des Bundes werden nicht tangiert. Die ver-
bindlichen Vorgaben von kantonalen, regionalen und kommu-
nalen Richtplänen werden respektiert. Den besonderen Anfor-
derungen des Umweltschutzes (USG, LRV, LSV) wird Rech-
nung getragen. 
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  6. Mitwirkung 
Anhörung  Der öffentliche Gestaltungsplan Frohberg wurde der Zürcher 

Planungsgruppe Pfannenstil ZPP (Regionalplanung) sowie den 
Nachbargemeinden Männedorf, Oetwil a.S. und Hombrechtikon 
zur Anhörung unterbreitet.  

Von diesen Planungsträgern sind keine Anträge eingegangen.  

   
Öffentliche Auflage   Die öffentliche Auflage und Anhörung gemäss § 7 PBG erfolgte 

vom 29. Januar 2016 bis 28. März 2016. Während der Auflage-
frist konnte sich jedermann zur Planvorlage äussern und schrift-
liche Einwendungen dagegen vorbringen.  

Während der Auflagefrist sind keine Einwendungen eingegan-
gen. Der Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen 
entfällt somit. 

   
Vorprüfung  Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der öffentliche Gestal-

tungsplan Frohberg dem Kantonalen Amt für Raumentwicklung 
(ARE) zur Vorprüfung eingereicht.  

Im Vorprüfungsbericht vom 9. März 2015 hat das ARE die Vor-
gehensweise mit dem durchgeführten Konkurrenzverfahren, 
dem Einbezug der NHK und der Bereinigung des Richtprojektes 
gewürdigt und den Gestaltungsplan aufgrund seiner Planungs-
ziele und Festlegungen begrüsst. Die vom ARE angeregten 
Anpassungen einzelner Bestimmungen und die Ergänzung des 
Erläuterungsberichtes sind in die Vorlage eingeflossen. 

   
Festsetzung  Aufgrund der Vorprüfungsergebnisse wurde der öffentliche Ge-

staltungsplan Frohberg bereinigt und durch den Gemeinderat 
zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet.  

Die Gemeindeversammlung hat den Gestaltungsplan am 
5. Dezember 2016 festgesetzt.  

   
Genehmigung  Nach der Gemeindeversammlung ist der öffentliche Gestal-

tungsplan Frohberg durch die Baudirektion genehmigen zu las-
sen. 

   
Inkrafttreten  Das Inkrafttreten erfolgt nach Abschluss allfälliger Rekursver-

fahren durch Publikation des Genehmigungsentscheides. 
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  Beilage: Dossier Richtprojekt 
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Idee / Ortsbaulicher und landschaftlicher Zusammenhang
Das typische Bild der Zürichsee-Häuser mit ihren zum See hin orientierten Giebelfassaden prägt

schon heute die Silhouette des Restaurants Frohberg. Der Umbauvorschlag greift dieses Thema

auf und schafft mit einem neuen „Querschiff“ eine regelrechte Giebelfassade zum See. Diese

neue Giebelfassade greift bis auf das Niveau des Rebberges und verhält sich ambivalent als

landschaftliche Mauer oder als Fassade. Nebst der volumetrischen Verzahnung im Hang schafft

diese Geste auch einen zusätzlichen Aussenraumbezug im Untergeschoss sowie eine Gliederung

der Aussenräume. Die vorhandene Terrassenmauer tritt in einen spielerischen Dialog mit der

Mauer der Giebelfassade. Das Haus steht auf der Mauer und ist die Mauer. Der bestehende

Ostteil des Restaurants wird in seiner Struktur mit den kräftigen Giebelwänden belassen. Der

neue rechtwinklig dazu gestellte Hausteil sucht mit ebenfalls kräftigen Giebelwänden bewusst

die Verwandtschaft und bildet eine Art Ensemble vereint unter einem Dach. Die neue Volumetrie

versteht sich als schlüssiges neues Ganzes.

Erschliessung, Freiräume und Aussennutzungen
Die bestehende Erschliessung wird belassen. Der Parkplatz wird zum chaussierten Vorplatz und

steht in einem präzisen Bezug zur neuen Eingangssituation. Die Parkierung wird leicht

begradigt. Die volumetrische Setzung schafft differenzierte Aussenräume mit unterschiedlichen

Qualitäten: Die Restaurantterrasse liegt in direktem Bezug zur Gaststube an bester

Aussichtslage. Mit ihren heiteren Sonnenschirmen versprüht sie eine ungezwungene, festliche

Atmosphäre; mittelfristig lässt sich auch über ein Schattendach mit Kastanien nachdenken. Die

bestehende Terrassenmauer wird in Richtung Osten versetzt und neu als naturnahe

Trockensteinmauer wieder aufgebaut. Der neue Garten auf Rebbergniveau lässt unabhängig

vom Tagesbetrieb eine seminarbezogene Aussenraumnutzung zu ebenfalls mit hervorragender

Aussichtssituation. Der parkartige Aussenraum auf der Westseite wird dem Saal zugeordnet und

lässt auch hier eine vom Tagesbetrieb diskret abgewandte Aussennutzung zu.

Betriebliche Organisation
Der bestehende Ostteil des Hauses leistet wie auch heute schon mit der Gaststube, der Küche

und der Wohnung den Hauptteil der Nutzung. Das neue Querschiff beinhaltet den Saal sowie die

Seminarräume. Der grosszügige Dachvorsprung des bestehenden Ostteiles erlaubt eine

räumliche Erweiterung dieses gesamten Flügels mit der Küche in Richtung Norden. Im Süden

wird die bestehende Fassade in eine filigrane Stützenstruktur aufgelöst, wo sich die

Wintergarten-Kompartimente dazwischenschieben und das Volumen ebenfalls noch leicht in

Richtung Süden erweitern. Der somit nördlich und südlich gewonnene zusätzliche Platz leistet

einen willkommenen Beitrag in der kompakten Organisation des gesamten Restaurants. Der

neue westliche Hausteil erhält dadurch eine grosse Flexibilität in der Organisation: Er kann im

UG auf Rebbergniveau den Seminarraum haben und im EG den grosszügigen bis ins Dach

reichende Saal.

Architektonischer Ausdruck
Die einmalige Lage des Restaurants Frohberg verschafft dem Betrieb heute schon einen

unverwechselbaren Charakter. Atmosphärisch gilt es hier neue Räume zu kreieren die vom

ersten Tag an eine rurale Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen ohne zwingend im

„Stübligroove“ zu verharren. Es soll ein festlicher Ort entstehen, der von einem guten Geist

beflügelt ist.

Konstruktions- und Materialkonzept
Das Haus versteht sich als murales Bauwerk mit gezielt gewählten Öffnungen. Während die

massiven Mauern der Giebelfassaden als Lochfassaden funktionieren verstehen sich die

Längsseiten als feingliedrige strukturelle Öffnungen welche ein Maximum an Sichtbezug zur

Aussicht und zum Aussenraum hin zulassen. Auch die Längsseiten weisen murale Partien auf,

welche das Haus als Ganzes zusammenhalten. Die Wände sind in einem groben, warmgrauen

Verputz gehalten. Die Fenster erhalten mittig gefaltete in den Leibungen parkierte Jalousieläden

aus Lärchenholz. Die murale Schwere wird durch die filigrane Leichtigkeit dieser Jalousien

angenehm kontrastiert und zusätzlich verorten die Jalousien das Haus auch im ruralen Kontext.

Die Materialwahl und die Möblierung werden bewusst mit aufgefrischtem Secondhand-Mobiliar

bzw. mit einem alten Holzbretterboden angedacht. Alte emaillierte Stallleuchten mit Stoffkabel

oder die Integration des alten Kachelofens helfen mit eine authentische Atmosphäre zu

schaffen.

Im Ostteil wird mit einem Doppelboden, welcher 2 Stufen höher liegt als die Terrasse und der

Wintergarten eine feine Differenzierung zwischen Innen und Aussen erreicht. Die abgehängte

Decke wird im Gegenzug rückgebaut, so dass die Raumhöhe gegenüber heute in etwa gleich

bleibt. Der Doppelboden leistet in der Neuorganisation der Küche sowie der Raumlüftung einen

wertvollen Beitrag.

Kostengünstige Bauweise und Wirtschaftlichkeit
Durch das belassen des Ostteiles wird das effektive Neubauvolumen minimiert. Der Ostteil wird

lediglich umgebaut. Einige der bestehenden Wände sowohl im EG als auch im DG bzw. die

Position der Treppe werden belassen. Die Positionen der Nasszellen im DG werden belassen. Sie

werden lediglich neu ausgestattet. Die Haustechnikräume befinden sich im DG und im UG und

flankieren somit optimal die Küche mit ihren intensiven Installationen. Durch den Verbleib der

Küche in ihrer ursprünglichen Lage kann auch hier kostenbewusst abgewogen werden, was ggf.

noch übernommen werden kann (Anschlüsse oder sogar einzelne Geräte). Durch den flexibel

ausbaubaren Neubauteil im Westen sind in der Vertiefung der Planungsphase auch noch grosse

Optimierungen möglich.

Energiekonzept und Ökologie
Durch die Eingriffe an der Gebäudehülle können die neuen Fassadenteile gemäss MINERGIE

Standard dimensioniert werden, so dass die Energieverluste über die Aussenflächen auf ein

Minimum reduziert werden. Die Hauptbauteile weisen U-Werte von 0.20 und tiefer auf. Die

Fenster werden 3-fach verglast und der g-Wert möglichst hoch angesetzt, damit die passiven

Sonnenenergiegewinne voll genutzt werden können. Ebenso wird sich die Beschattung der

Fenster auf die optimale Nutzung der Wärmegewinne richten. Als Energiequelle sollen zukünftig

Erdsonden in Kombination mit einer Wärmepumpe dienen. Für die Wärmeabgabe in den Räumen

wird eine Niedertemperatur-Flächenheizung / Fussbodenheizung vorgesehen. Um den

Raumkomfort möglichst hoch zu halten, werden bei Räumlichkeiten mit hohen Glasflächen,

Bodenkonvektoren in Kombination mit einer Fussbodenheizung ausgeführt, sodass allfällige

Kaltluftabfälle vermindert werden können. Die Systemtemperaturen des bestehenden

Wärmeabgabesystems (Radiatoren) in der Wirtenwohnung, können aufgrund der verbesserten

Gebäudehülle massgebend reduziert werden. Je nach Sanierungstiefe in den bestehenden

Räumlichkeiten, werden somit bestehende Radiatoren entsprechend erweitert oder angepasst.

Der Fokus liegt auf einer ökonomisch und energetisch sinnvollen Weise, das Maximum an intern

vorhandenen Energien zu nutzen. Aus diesem Grund wird die Abwärme aus der gewerblichen

Kälteerzeugung (Kühlvitrinen, Kühlzellen, etc.) für die Brauchwarmwasser Vorwärmung

verwendet. Die Abwärme der Kältemaschine wird über eine Abwärmenutzung, für die

Vorwärmung des Brauchwarmwassers verwendet. Im gesamten Gebäude ist eine mechanische

Lüftungsanlage vorgesehen. Die Lüftungsanlagen (Restaurant / Saal) befinden sich im

Untergeschoss. Im Dachgeschoss wird die separate Anlage für die Wohnung geplant. Insgesamt

lässt sich das kompakte Volumen mit seinem ruralen Ansatz mit baubiologisch vertretbaren

Produkten realisieren; es erfüllt somit die Ansprüche an das ökologische Bauen.

SITUATION 1:500Typische zum See hin gewandte Giebelfassaden

Das typische Bild der Zürichsee-Häuser mit ihren zum See hin orientierten Giebelfassaden wird als Thema aufgegriffen und interpretiert die Silhouette des heutigen Restaurants Frohberg.

Auf der Ankunftsseite formuliert die neue Giebelfassade eine klare Adresse mit einem gedeckten Eingangsportikus.
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bleibt. Der Doppelboden leistet in der Neuorganisation der Küche sowie der Raumlüftung einen

wertvollen Beitrag.

Kostengünstige Bauweise und Wirtschaftlichkeit
Durch das belassen des Ostteiles wird das effektive Neubauvolumen minimiert. Der Ostteil wird

lediglich umgebaut. Einige der bestehenden Wände sowohl im EG als auch im DG bzw. die

Position der Treppe werden belassen. Die Positionen der Nasszellen im DG werden belassen. Sie

werden lediglich neu ausgestattet. Die Haustechnikräume befinden sich im DG und im UG und

flankieren somit optimal die Küche mit ihren intensiven Installationen. Durch den Verbleib der

Küche in ihrer ursprünglichen Lage kann auch hier kostenbewusst abgewogen werden, was ggf.

noch übernommen werden kann (Anschlüsse oder sogar einzelne Geräte). Durch den flexibel

ausbaubaren Neubauteil im Westen sind in der Vertiefung der Planungsphase auch noch grosse

Optimierungen möglich.

Energiekonzept und Ökologie
Durch die Eingriffe an der Gebäudehülle können die neuen Fassadenteile gemäss MINERGIE

Standard dimensioniert werden, so dass die Energieverluste über die Aussenflächen auf ein

Minimum reduziert werden. Die Hauptbauteile weisen U-Werte von 0.20 und tiefer auf. Die

Fenster werden 3-fach verglast und der g-Wert möglichst hoch angesetzt, damit die passiven

Sonnenenergiegewinne voll genutzt werden können. Ebenso wird sich die Beschattung der

Fenster auf die optimale Nutzung der Wärmegewinne richten. Als Energiequelle sollen zukünftig

Erdsonden in Kombination mit einer Wärmepumpe dienen. Für die Wärmeabgabe in den Räumen

wird eine Niedertemperatur-Flächenheizung / Fussbodenheizung vorgesehen. Um den

Raumkomfort möglichst hoch zu halten, werden bei Räumlichkeiten mit hohen Glasflächen,

Bodenkonvektoren in Kombination mit einer Fussbodenheizung ausgeführt, sodass allfällige

Kaltluftabfälle vermindert werden können. Die Systemtemperaturen des bestehenden

Wärmeabgabesystems (Radiatoren) in der Wirtenwohnung, können aufgrund der verbesserten

Gebäudehülle massgebend reduziert werden. Je nach Sanierungstiefe in den bestehenden

Räumlichkeiten, werden somit bestehende Radiatoren entsprechend erweitert oder angepasst.

Der Fokus liegt auf einer ökonomisch und energetisch sinnvollen Weise, das Maximum an intern

vorhandenen Energien zu nutzen. Aus diesem Grund wird die Abwärme aus der gewerblichen

Kälteerzeugung (Kühlvitrinen, Kühlzellen, etc.) für die Brauchwarmwasser Vorwärmung

verwendet. Die Abwärme der Kältemaschine wird über eine Abwärmenutzung, für die

Vorwärmung des Brauchwarmwassers verwendet. Im gesamten Gebäude ist eine mechanische

Lüftungsanlage vorgesehen. Die Lüftungsanlagen (Restaurant / Saal) befinden sich im

Untergeschoss. Im Dachgeschoss wird die separate Anlage für die Wohnung geplant. Insgesamt

lässt sich das kompakte Volumen mit seinem ruralen Ansatz mit baubiologisch vertretbaren

Produkten realisieren; es erfüllt somit die Ansprüche an das ökologische Bauen.

SITUATION 1:500Typische zum See hin gewandte Giebelfassaden

Das typische Bild der Zürichsee-Häuser mit ihren zum See hin orientierten Giebelfassaden wird als Thema aufgegriffen und interpretiert die Silhouette des heutigen Restaurants Frohberg.

Auf der Ankunftsseite formuliert die neue Giebelfassade eine klare Adresse mit einem gedeckten Eingangsportikus.
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Idee / Ortsbaulicher und landschaftlicher Zusammenhang
Das typische Bild der Zürichsee-Häuser mit ihren zum See hin orientierten Giebelfassaden prägt

schon heute die Silhouette des Restaurants Frohberg. Der Umbauvorschlag greift dieses Thema

auf und schafft mit einem neuen „Querschiff“ eine regelrechte Giebelfassade zum See. Diese

neue Giebelfassade greift bis auf das Niveau des Rebberges und verhält sich ambivalent als

landschaftliche Mauer oder als Fassade. Nebst der volumetrischen Verzahnung im Hang schafft

diese Geste auch einen zusätzlichen Aussenraumbezug im Untergeschoss sowie eine Gliederung

der Aussenräume. Die vorhandene Terrassenmauer tritt in einen spielerischen Dialog mit der

Mauer der Giebelfassade. Das Haus steht auf der Mauer und ist die Mauer. Der bestehende

Ostteil des Restaurants wird in seiner Struktur mit den kräftigen Giebelwänden belassen. Der

neue rechtwinklig dazu gestellte Hausteil sucht mit ebenfalls kräftigen Giebelwänden bewusst

die Verwandtschaft und bildet eine Art Ensemble vereint unter einem Dach. Die neue Volumetrie

versteht sich als schlüssiges neues Ganzes.

Erschliessung, Freiräume und Aussennutzungen
Die bestehende Erschliessung wird belassen. Der Parkplatz wird zum chaussierten Vorplatz und

steht in einem präzisen Bezug zur neuen Eingangssituation. Die Parkierung wird leicht

begradigt. Die volumetrische Setzung schafft differenzierte Aussenräume mit unterschiedlichen

Qualitäten: Die Restaurantterrasse liegt in direktem Bezug zur Gaststube an bester

Aussichtslage. Mit ihren heiteren Sonnenschirmen versprüht sie eine ungezwungene, festliche

Atmosphäre; mittelfristig lässt sich auch über ein Schattendach mit Kastanien nachdenken. Die

bestehende Terrassenmauer wird in Richtung Osten versetzt und neu als naturnahe

Trockensteinmauer wieder aufgebaut. Der neue Garten auf Rebbergniveau lässt unabhängig

vom Tagesbetrieb eine seminarbezogene Aussenraumnutzung zu ebenfalls mit hervorragender

Aussichtssituation. Der parkartige Aussenraum auf der Westseite wird dem Saal zugeordnet und

lässt auch hier eine vom Tagesbetrieb diskret abgewandte Aussennutzung zu.

Betriebliche Organisation
Der bestehende Ostteil des Hauses leistet wie auch heute schon mit der Gaststube, der Küche

und der Wohnung den Hauptteil der Nutzung. Das neue Querschiff beinhaltet den Saal sowie die

Seminarräume. Der grosszügige Dachvorsprung des bestehenden Ostteiles erlaubt eine

räumliche Erweiterung dieses gesamten Flügels mit der Küche in Richtung Norden. Im Süden

wird die bestehende Fassade in eine filigrane Stützenstruktur aufgelöst, wo sich die

Wintergarten-Kompartimente dazwischenschieben und das Volumen ebenfalls noch leicht in

Richtung Süden erweitern. Der somit nördlich und südlich gewonnene zusätzliche Platz leistet

einen willkommenen Beitrag in der kompakten Organisation des gesamten Restaurants. Der

neue westliche Hausteil erhält dadurch eine grosse Flexibilität in der Organisation: Er kann im

UG auf Rebbergniveau den Seminarraum haben und im EG den grosszügigen bis ins Dach

reichende Saal.

Architektonischer Ausdruck
Die einmalige Lage des Restaurants Frohberg verschafft dem Betrieb heute schon einen

unverwechselbaren Charakter. Atmosphärisch gilt es hier neue Räume zu kreieren die vom

ersten Tag an eine rurale Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen ohne zwingend im

„Stübligroove“ zu verharren. Es soll ein festlicher Ort entstehen, der von einem guten Geist

beflügelt ist.

Konstruktions- und Materialkonzept
Das Haus versteht sich als murales Bauwerk mit gezielt gewählten Öffnungen. Während die

massiven Mauern der Giebelfassaden als Lochfassaden funktionieren verstehen sich die

Längsseiten als feingliedrige strukturelle Öffnungen welche ein Maximum an Sichtbezug zur

Aussicht und zum Aussenraum hin zulassen. Auch die Längsseiten weisen murale Partien auf,

welche das Haus als Ganzes zusammenhalten. Die Wände sind in einem groben, warmgrauen

Verputz gehalten. Die Fenster erhalten mittig gefaltete in den Leibungen parkierte Jalousieläden

aus Lärchenholz. Die murale Schwere wird durch die filigrane Leichtigkeit dieser Jalousien

angenehm kontrastiert und zusätzlich verorten die Jalousien das Haus auch im ruralen Kontext.

Die Materialwahl und die Möblierung werden bewusst mit aufgefrischtem Secondhand-Mobiliar

bzw. mit einem alten Holzbretterboden angedacht. Alte emaillierte Stallleuchten mit Stoffkabel

oder die Integration des alten Kachelofens helfen mit eine authentische Atmosphäre zu

schaffen.

Im Ostteil wird mit einem Doppelboden, welcher 2 Stufen höher liegt als die Terrasse und der

Wintergarten eine feine Differenzierung zwischen Innen und Aussen erreicht. Die abgehängte

Decke wird im Gegenzug rückgebaut, so dass die Raumhöhe gegenüber heute in etwa gleich

bleibt. Der Doppelboden leistet in der Neuorganisation der Küche sowie der Raumlüftung einen

wertvollen Beitrag.

Kostengünstige Bauweise und Wirtschaftlichkeit
Durch das belassen des Ostteiles wird das effektive Neubauvolumen minimiert. Der Ostteil wird

lediglich umgebaut. Einige der bestehenden Wände sowohl im EG als auch im DG bzw. die

Position der Treppe werden belassen. Die Positionen der Nasszellen im DG werden belassen. Sie

werden lediglich neu ausgestattet. Die Haustechnikräume befinden sich im DG und im UG und

flankieren somit optimal die Küche mit ihren intensiven Installationen. Durch den Verbleib der

Küche in ihrer ursprünglichen Lage kann auch hier kostenbewusst abgewogen werden, was ggf.

noch übernommen werden kann (Anschlüsse oder sogar einzelne Geräte). Durch den flexibel

ausbaubaren Neubauteil im Westen sind in der Vertiefung der Planungsphase auch noch grosse

Optimierungen möglich.
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Durch die Eingriffe an der Gebäudehülle können die neuen Fassadenteile gemäss MINERGIE
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Fenster werden 3-fach verglast und der g-Wert möglichst hoch angesetzt, damit die passiven

Sonnenenergiegewinne voll genutzt werden können. Ebenso wird sich die Beschattung der

Fenster auf die optimale Nutzung der Wärmegewinne richten. Als Energiequelle sollen zukünftig

Erdsonden in Kombination mit einer Wärmepumpe dienen. Für die Wärmeabgabe in den Räumen

wird eine Niedertemperatur-Flächenheizung / Fussbodenheizung vorgesehen. Um den

Raumkomfort möglichst hoch zu halten, werden bei Räumlichkeiten mit hohen Glasflächen,

Bodenkonvektoren in Kombination mit einer Fussbodenheizung ausgeführt, sodass allfällige

Kaltluftabfälle vermindert werden können. Die Systemtemperaturen des bestehenden

Wärmeabgabesystems (Radiatoren) in der Wirtenwohnung, können aufgrund der verbesserten

Gebäudehülle massgebend reduziert werden. Je nach Sanierungstiefe in den bestehenden

Räumlichkeiten, werden somit bestehende Radiatoren entsprechend erweitert oder angepasst.

Der Fokus liegt auf einer ökonomisch und energetisch sinnvollen Weise, das Maximum an intern

vorhandenen Energien zu nutzen. Aus diesem Grund wird die Abwärme aus der gewerblichen

Kälteerzeugung (Kühlvitrinen, Kühlzellen, etc.) für die Brauchwarmwasser Vorwärmung

verwendet. Die Abwärme der Kältemaschine wird über eine Abwärmenutzung, für die

Vorwärmung des Brauchwarmwassers verwendet. Im gesamten Gebäude ist eine mechanische

Lüftungsanlage vorgesehen. Die Lüftungsanlagen (Restaurant / Saal) befinden sich im

Untergeschoss. Im Dachgeschoss wird die separate Anlage für die Wohnung geplant. Insgesamt

lässt sich das kompakte Volumen mit seinem ruralen Ansatz mit baubiologisch vertretbaren
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Bauten und baurechtliche Planungen

Verschiedenes
 Öffentlicher Gestaltungsplan Frohberg
Inkraftsetzung

Stäfa. Der öffentliche Gestaltungsplan Frohberg wurde von den Stimmberech-
tigten an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2016 festgesetzt und von
der Baudirektion des Kantons Zürich am 15. Februar 2017 genehmigt. Die Be-
schlüsse wurden am 24. Februar 2017 publiziert und lagen in der Folge 30 Tage im
Gemeindebauamt Stäfa öffentlich auf.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 4. April 2017 sind
gegen die Beschlüsse keine Rechtsmittel ergriffen worden. Der öffentliche Gestal-
tungsplan Frohberg tritt somit am Tag nach Erscheinen dieser Publikation in Kraft.

Gemeinderat Stäfa

00192717
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